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Öffentliche Auslegung des 
Entwurfs zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Wohnquartier Beelitz-Heilstätten

 – Teilbereich 1“, Stadt Beelitz,  
GT Beelitz-Heilstätten

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Beelitz hat in ihrer 
Sitzung am 05.04.2022 den Einleitungsbeschluss für die 1. Än-
derung des Bebauungsplans „Wohnquartier Beelitz-Heilstätten 
– Teilbereich 1“ beschlossen. Der Einleitungsbeschluss zum Be-
bauungsplan wurde am 27.04.2022 bekanntgemacht.

Das Plangebiet befindet sich im Quadranten C der Beelitzer 
Heilstätten, östlich der „Straße nach Fichtenwalde“, Landesstra-
ße L 88 und südlich der Bahnstrecke Berlin-Dessau.

Der Änderungsbereich bezieht sich auf den räumlichen Gel-
tungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans „Wohn-

quartier Beelitz-Heilstätten – Teilbereich 1“ sowie den Flurstü-
cken 608 und 609 (teiltweise) der Flur 2 der Gemarkung Beelitz. 
Das Plangebiet besitzt eine Größe von ca. 33,4 ha.
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Ziel der 1. Änderung des Bebauungsplans 
ist es vorrangig die seit dem Satzungs-
beschluss erkannten Unstimmigkeiten in 
den Festsetzungen und der Planzeichnung 
zu korrigieren. Die Änderung eines Be-
bauungsplanes ist gemäß § 2 BauGB im 
Regelverfahren mit Beteiligungsverfahren 
nach den §§ 3 und 4 BauGB vorgesehen.

Bei den Änderungen handelt es sich um 
Richtigstellungen der Firsthöhen sowie 
Baugrenzen im Bereich einiger histo-
rischer Gebäude. Darüber hinaus erfolgt 
in den Mischgebieten jeweils eine ergän-
zende Ausweisung der zulässigen Grund-
fläche.

Der Geltungsbereich soll im Norden auf 
einer Fläche von ca. 440 m² durch die 
Flurstücke 608 und 609 (teilweise) erwei-
tert und um ein Baugebiet GE I ergänzt 
werden.

Für die Fläche zum Gemeinbedarf Schu-
le soll eine Überschreitung der zulässigen 
Grundfläche durch Nebenanlagen bis GRZ 
II 0,75 ermöglicht werden. Die Korrektur 
ist vor dem Hintergrund der für die Zulas-
sung zum Schulbetrieb notwendigen Frei- 
und Sportflächen notwendig.

Änderungsgegenstand ist auch eine ge-
ringfügige Erweiterung der Tiefgarage 
innerhalb der Fläche ABCDA sowie die 
Verbreiterung der Verkehrsfläche für de-
ren Zufahrt.

Für die in der textlichen Festsetzung Nr. 
38 benannten allgemeinen Wohngebiete 
sollen die Gestaltungsfestsetzungen hin-
sichtlich der Konstruktion und Dacheinde-
ckung für Nebengebäude gefasst werden.

Zum Vorentwurf des Bebauungsplans 
wurden die Öffentlichkeit, die Behörden 
und Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden im Mai 2022 frühzei-
tig gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) beteiligt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Be-
bauungsplans zur „Wohnquartier Beelitz-
Heilstätten – Teilbereich 1“, Stadt Beelitz, 
GT Beelitz-Heilstätten“ in der Fassung 
vom Juni 2022 wird gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch öffentlich ausgelegt. 

Bestandteil der Auslegung sind die Plan-
zeichnung und die Begründung mit Um-
weltbericht, sowie die bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Fachgutachten und 
Stellungnahmen. Es sind folgende um-
weltbezogene Informationen verfügbar:

- Artenschutzbeitrag, basierend auf Un-
tersuchungen zur Fauna (Avifauna, 
Zauneidechse, Fledermäuse, xylobi-
onte Käfer) in 2017, trias Planungs-
gruppe, Februar 2019

- Schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan „Wohnquartier Be-
elitz-Heilstätten“ der Stadt Beelitz; 
ALB Akustiklabor Berlin, 11.04.2019

- Ergänzende schalltechnische Unter-
suchung zum Bebauungsplan „Wohn-
quartier Beelitz-Heilstätten“ der Stadt 
Beelitz; ALB Akustiklabor Berlin, 
08.10.2019

- Ergänzende schalltechnische Unter-
suchung zum Bebauungsplan „Wohn-
quartier Beelitz-Heilstätten“ der Stadt 
Beelitz; ALB Akustiklabor Berlin, 
September 2020

- Verkehrstechnische Untersuchung zum 
Anschluss an das öffentliche Verkehrs-
netz, I.B.S., 18.10.2019

- Beelitz-Heilstätten Quadrant C, Gar-
tendenkmalpflegerische Rahmenziel-
stellung, Dr. Ewa de Veer, April 2018

- Landesamt für Umwelt – Immissions-
schutz, Stellungnahme vom 02.06.2022 
zum Thema Immissionsschutz

- Landkreis Potsdam-Mittelmark, Stel-
lungnahme vom 03.06.2022 zu den 
Themen Trinkwasserschutzzone, Alt-
lastenverdachtsflächen, naturschutz-
rechtliche Kompensation, Denkmal-
schutz

- Landesbetrieb Straßenwesen, Stel-
lungnahme vom 18.05.2022 zum The-
ma Verkehrsbelange

Die öffentliche Auslegung erfolgt 
vom 07.07.2022 bis einschließ-

lich 07.08.2022

im Rathaus der Stadt Beelitz, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz, Obergeschoss 
gegenüber dem Zimmer 209 (Ort der Aus-
legung) während der Dienststunden

Montag, Mittwoch, Donnerstag
von 09:00 bis 12:00 Uhr und 
 13:00 bis 16:00 Uhr,

Dienstag    
von  09:00 bis 12:00 Uhr und 
 13:00 bis 18:00 Uhr,

Freitag     
von  09:00 bis 12:00 Uhr,

sowie nach telefonischer Vereinbarung 
unter (033204) 391-67. Auskünfte werden 
in Zimmer 112 erteilt. Gelegenheit zur Er-
örterung wird gegeben.

Die Auslegungsunterlagen werden auch 
online unter www.geoportal-beelitz.de 
veröffentlicht.

Sie haben die Möglichkeit, sich an der 
Planung zu beteiligen. Während der Aus-
legungsfrist können Stellungnahmen 
zum Bebauungsplanentwurf schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Nie-
derschrift abgegeben werden. Die Stel-
lungnahmen sind in die abschließende 
Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander 
einzubeziehen. Es wird darauf hingewie-
sen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über die Satzung unberücksichtigt bleiben 
können. 

Schriftliche Stellungnahmen richten Sie 
bitte an Stadtverwaltung Beelitz, Bauamt, 
Berliner Straße 202, 14547 Beelitz oder 
per E-Mail an peterek@beelitz.de. 

Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten erfolgt auf Grundlage des Artikels 6 
Absatz 1 Buchstabe c beziehungsweise 
e DS-GVO in Verbindung mit § 3 Bau-
gesetzbuch und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben abge-
ben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte dem Hin-
weisblatt zum Datenschutz: Informations-
pflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
440 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 15 
vom 20. April 2022 nach dem Baugesetz-
buch (Artikel 13 DS-GVO), welches mit 
ausliegt.

Beelitz, den 14.06.2022

Bernhard Knuth
Bürgermeister
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Ausschreibung B-
Plan-Gebiet Nr. 1 
„Am Kiefernwald“
 
Die Stadt Beelitz schreibt zwei unbebaute 
Grundstücke im B-Plan-Gebiet Nr. 1 „Am 
Kiefernwald“ -7. Änderung, zum Verkauf 
aus
 
Teilfläche A: Käuzchenweg, Gemarkung 
Beelitz, Flur 3, Flurstück 975, ca. 725 m² 
 nach dem B-Plan bebaubar mit 3-geschos-
siger Bauweise, GRZ: 0,4/ GFZ: 0,8; d. h.  
ca. 580 m² Geschossfläche

Teilfläche B:  Habichtsweg, Gemarkung 
Beelitz, Flur 3, Flurstück 816, ca. 686 m²  
 nach dem B-Plan bebaubar mit 3-geschos-
siger Bauweise, GRZ: 0,4/ GFZ: 0,8; d. h. 
ca. 549 m² Geschossfläche  

Der Kaufpreis richtet sich nach Gebot.
Auf dem Bodenrichtwert 2022 i. H. von 
260,00 €/m² basierend, beträgt das   
Mindestgebot für 
Teilfläche A: 188.500,00 € und das 
Mindestgebot für 
Teilfläche B: 178.500,00 €

Die Grundstücke sind im B-Plan als allge-
meines Wohngebiet deklariert und werden 
vermessen, erschließungsbeitragsfrei nach 
BauGB und nach §135 a BauGB kostener-
stattungsbetragsfrei verkauft.   

Vorgesehen ist die Übertragung einer Be-
bauungsverpflichtung, die sowohl einen 
Zeitrahmen als auch die Ausnutzung der 

maximalen im B-Plan vorgegeben Bebau-
barkeit unter Schaffung mehrerer Woh-
nungen vorsieht.
 
Erwerbsangebote für jeweils eines oder 
beide Grundstücke mit Kurzbeschreibung 
des Bauvorhabens und Angabe zum Preis 
richten Sie bitte ausschließlich per Post 
an:

Stadt Beelitz
Liegenschaften
Berliner Straße 202
14547 Beelitz

Ende der Ausschreibung ist der 
31.07.2022.

Sofern bis zu diesem Termin kein zu-
schlagfähiges Angebot vorliegt, verlän-
gert sich die Ausschreibung jeweils bis 
zum letzten Tag des Folgemonats. 

Bei dieser Anzeige handelt es sich um 
eine unverbindliche Aufforderung zur An-
gabe von Angeboten, die nicht den Bedin-
gungen nach UVgO/VOB unterliegt. Die 
Stadt Beelitz ist daher nicht verpflichtet, 
dem höchsten oder irgendeinem Gebot 
den Zuschlag zu erteilen. Für Inhalt, Rich-
tigkeit und Vollständigkeit aller Angaben 
ist jegliche Haftung ausgeschlossen. 

Für weitere Auskünfte steht die Liegen-
schaftsabteilung, Telefon 033204 39133 
zur Verfügung.

Bernhard Knuth
Bürgermeister

Ausschreibung  
Herman-Löns- 
Straße  

Die Stadt Beelitz schreibt ein unbebautes 
Grundstück als Wohnbaufläche zum Ver-
kauf aus: 

Herman-Löns-Straße, Gemarkung Bee-
litz, Flur 3, Flurstück 435/3, 8.419 m², 

Lage: nördlich der Hermann-Löns-Straße 
und westlich des Amselweges
Nutzung: Fläche ist mit Kiefernforst be-
standen (Waldumwandlung gem. § 8 Lan-
deswaldgesetz notwendig)
Bebaubarkeit: nach § 34 BauGB, lt. FNP 
unbeplanter Innenbereich, selbständig 
entwickelbar   
Weitere Informationen sind über das Geo-
portal der Stadt Beelitz erhältlich.
Gegebenenfalls wird die nördliche Gren-
ze zum benachbarten Flurstück über einen 
flächengleichen Austausch (jw. ca. 250 
m²) begradigt.

Der Kaufpreis richtet sich nach Gebot.
Mindestgebot:  1.100.000,00 €   

Vorgesehen ist die Übertragung einer Be-
bauungsverpflichtung, die einen Zeitrahmen 
und die Schaffung mehrerer, mindestens 7 
Wohneinheiten/Wohnhäuser vorsieht.

Erwerbsangebote mit Kurzbeschreibung 
des Bauvorhabens und Angabe zum Preis 
richten Sie bitte ausschließlich per Post an:

Stadt Beelitz
Liegenschaften
Berliner Straße 202
14547 Beelitz

Ende der Ausschreibung ist der 
31.07.2022.
Sofern bis zu diesem Termin kein zu-
schlagfähiges Angebot vorliegt, verlän-
gert sich die Ausschreibung jeweils bis 
zum letzten Tag des Folgemonats. 

Bei dieser Anzeige handelt es sich um 
eine unverbindliche Aufforderung zur An-
gabe von Angeboten, die nicht den Bedin-
gungen nach UVgO/VOB unterliegt. Die 
Stadt Beelitz ist daher nicht verpflichtet, 
dem höchsten oder irgendeinem Gebot 
den Zuschlag zu erteilen. Für Inhalt, Rich-
tigkeit und Vollständigkeit aller Angaben 
ist jegliche Haftung ausgeschlossen. 

Für weitere Auskünfte steht die Liegen-
schaftsabteilung, Telefon 033204 39133, 
zur Verfügung.

Bernhard Knuth
Bürgermeister 
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Änderungsbeschluss Bodenordnungsverfahrens Christinendorf
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Amtliche Bekanntmachung  
der Stadt Beelitz

Öffentliche Auslegung des 
Entwurfs zum Bebauungs-

plan „Reesdorf-Wohnen  
am Waldrand“  

Stadt Beelitz OT Reesdorf

Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz hat in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 02.11.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplans „Reesdorf- Wohnen am 
Waldrand“ im Verfahren nach § 13 b BauGB 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
(Einbeziehung von Außenbereichsflächen) 
im beschleunigten Verfahren beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Reesdorf- Wohnen am Wald-
rand“ umfasst das Flurstück 459 teilweise 
der Flur 6 in der Gemarkung Reesdorf und 
hat eine Größe von ca. 8.200 m2 (siehe 
Übersicht Geltungsbereich). Er, der Gel-
tungsbereich, wird im Norden und Osten 
von Waldflächen, im Süden durch Wohn-
bebauung und im Westen durch den „Kani-
ner Weg“ bzw. die „Reesdorfer Dorfstraße“ 
und Wohnbebauung begrenzt.

Der Bebauungsplan „Reesdorf- Wohnen 
am Waldrand“ verfolgt das Ziel die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung von Wohngebäuden zu schaf-
fen. In dem geplanten Allgemeinen Wohn-
gebiet soll eine Wohnnutzung in maximal 
2- geschossigen in offener Bauweise zu 
errichtenden Gebäuden bei einer maximal 
zulässigen Grundflächenzahl von 0,3 zu-
lässig sein.

Das Planverfahren wird gemäß § 13 b i.V.m. 
§ 13 BauGB als beschleunigtes Verfahren 
durchgeführt wird. Es wird darauf hinge-
wiesen, das gemäß § 13 (3) BauGB von der 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB und 
von der Angabe nach § 3 (2) BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, abgesehen wird. Umwelt-
relevante Informationen sind der Begrün-
dung zum Bebauungsplanentwurf mit Um-
weltbericht, der vorläufigen Bewertung 
und Konfliktanalyse zu „Lebensraumpo-
tential für geschützte Arten auf der Fläche 
des Bebauungsplans“ Reesdorf- Wohnen 
am Waldrand“ in der Stadt Beelitz im OT 
Reesdorf der BUBO Arbeitsgemeinschaft 
Freilandbiologen Dipl. Biol. Carsten Kal-
lasch, Odenwaldstraße 21 in 12161 Ber-
lin vom April 2022 (artenschutzfachliche 
Prüfung) und dem Verkehrslärmgutachten 
Bericht Nr. B2690_1 Stand 25.03.2022 
von ACOUPlan GmbH Ingenieurbüro für 
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Akustik, Schallschutz und Schwingungs-
technik, Bundesallee 156 in 10715 Berlin 
zu entnehmen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes „Rees-
dorf- Wohnen am Waldrand“ der Stadt 
Beelitz (Planzeichnung mit zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen und die Be-
gründung in der Fassung Stand Entwurf 10. 
Mai 2022), die artenschutzfachliche Prü-
fung zur Bebauungsplanung Stand April 
2022 und das Verkehrslärmgutachten vom 
25.03.2022 werden zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB aus-
gelegt.

Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 
18.07.2022 bis einschließlich 26.08.2022

Im Rathaus der Stadt Beelitz, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz, Obergeschoss 
gegenüber dem Zimmer 209 (Ort der Aus-
legung) während der Dienststunden

Montag, Mittwoch, Donnerstag
von 09:00 bis 12:00 Uhr und 
 13:00 bis 16:00 Uhr,

Dienstag    
von  09:00 bis 12:00 Uhr und 
 13:00 bis 18:00 Uhr,

Freitag     
von  09:00 bis 12:00 Uhr,

sowie nach telefonischer Vereinbarung 
unter 033204- 39165. Auskünfte werden 
in Zimmer 111 a erteilt. Gelegenheit zur 
Erörterung wird gegeben.

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen zum Bebauungsplanentwurf 
schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgegeben werden. Die 
Stellungnahmen sind in die abschließende 
Abwägung der öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander 
einzubeziehen. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Satzung unberück-
sichtigt bleiben.

Schriftliche Stellungnahmen sind an die 
Stadtverwaltung Beelitz, Bauamt, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz oder per E-Mail 
an lindenau@beelitz.de zu richten. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnah-
men mitgeteilt wird, ist die Benennung des 
Verfassers und einer Anschrift zweckmä-
ßig.

Die Auslegungsunterlagen werden auch 
online unter www.geoprtal-beelitz.de ver-
öffentlicht.

Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe 
e DSGVO und dem Brandenburgischen Da-
tenschutzgesetzes. Sofern Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben werden, 
erhalten die Verfasser der Stellungnahme 
keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen sind dem 
Formblatt Informationspflichten bei der 
Erhebung von Daten im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Ar-
tikel 13 DSGVO), welches mit ausliegt, zu 
entnehmen.

Beelitz, den 21.06.2022

Bernhard Knuth
Bürgermeister

Bekanntmachung der Jagd-
genossenschaft Busendorf

Um die Auszahlung der Jagdpacht ord-
nungsgemäß durchzuführen, bitten wir alle 
Jagdgenossen, die Größe ihrer jeweiligen 
Fläche an den Vorstand zu übermitteln.

Der Flächennachweis ist über den Grund-
buchauszug (nicht älter als 6 Monate) zu 
erbringen. Die nötigen Informationen 
nimmt der Kassenwart Herr Jörg Ender-
ling entgegen.

Zu übermitteln sind bitte BIC und IBAN 
für die bargeldlose Überweisung.

Die Auszahlung erfolgt generell nur noch 
Bargeldlos.

Die Unterlagen bitte per Post übersenden 
an:

Jörg Enderling
Kornstraße 23 a 
14554 Seddiner See 

Information zum Jägerfest:
Voraussichtlicher Termin ist der 07.10.2022 
Durchführungsort Dorfgemeinschaftshaus 
in Busendorf.

Der Vorstand
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Institution/Anschrift Sprechzeit/Ansprechpartner/Telefonnummer

Beratungszentrum Potsdam-Mittelmark, in Beelitz
Allg. soz. Beratung 
Pflegeberatung - Unabhängige, trägerneutrale, kompetente 
+ kostenlose Information  zu allen Fragen der Pflege
Sozialberatung des Pflegestützpunktes
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung
Sozialpsychiatrischer Dienst - Psychosoziale Beratung 
für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige, 
Krisenintervention
„Sozialpädagogische Beratung und Unterstützung für 
Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene“
Betreuungsbehörde
Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
„Ambulante Beratungs- und Behandlungsstelle für 
Suchtkranke und Suchtgefährdete“
„Beratungsstelle für Überschuldete, Schuldner und
Insolvenzberatung“
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Clara-Zetkin-Straße 196 (Telefon Vorwahl: Beelitz (033204)
Raum 001, Mi 13 -16.30 Uhr (617625) 

Raum 002, Mi 13:00 -16:30 Uhr  -617633

Raum 003, Mi 13:00 -16:30 Uhr -617638
Raum 002, Do 9:00 - 12:00 Uhr  -617633

Raum 003, Do 09:00 - 12:00 Uhr -617638

Raum 003, Di 13:00 -18:00 Uhr -617638

Raum 002, jeden geraden Di 09:00 -12:00 u. 13:00 -17:00 Uhr -617633
Raum 003, Mi 09:00 -11:00 Uhr -617638

Raum 001, Mo 13:00 -19:00 Uhr , Do 08:30 - 17:00 Uhr -617625

Raum 001, jeden 1. und 3. Dienstag 09:00 -17:00 Uhr -617625

Raum 004, Freitag 09:00 -13:00 Uhr 

DIE JOHANNITER, Regionalverband, P-M-Fläming 
Trebbiner Straße 22, 14547 Beelitz
- ambulanter Pflegedienst
- Behindertenfahrdienst / Krankenbeförderung
- Hausnotruf

Bürozeit 7-16 Uhr, 24 Std. erreichbar, Tel.: 6285-0 

- Frau Sommerfeld, Tel. 6285-15 
- Herr Wodarz, Tel. 6285-13 und 14 
- Frau Neubacher, Tel. 6285-11 

Mieterbund e.V., Tel. 03328 / 3367470, Vor-Ort nur nach Anfrage 

Schiedsstelle, Berliner Str. 202, 14547 Beelitz Nur auf schriftlichen Antrag 

Begegnungshaus, Berliner Straße 27
Beelitzer Tafel, Kleiderkammer (Bekleidung f. Bedürftige)

Montag, Mittwoch, Freitag ab 14.00 Uhr 
Montag-Freitag 10 -15 Uhr, Tel. 61719 

„Feeling“ Häusliche Kranken- und Seniorenpflege Frau Wladasch, täglich von 8 bis 18 Uhr, Tel. 033204-42177 

Häusliche Kranken- und Seniorenpflege
Pflegeteam Harmony, Berliner Str. 189

Bürozeit Mo-Fr. 7.00 -16.00 Uhr, Tag u. Nacht: 033204/61012 

Seniorenzentrum „Negendanks Land“ Nürnbergstr. 38a 033204-320116, Pflegedienstltg. 033204-320117,
Tagespflege 033204-320159 

Caritas Schwangerschaftsberatung
Caritas Erziehungs- und Familienberatung
Michendorf, Langerwischer Str. 27 A

Vorübergehend: 0177/2737189 
Schwangerschaft.michendorf@caritas-brandenburg.de
Informationen unter 0331/710298 zu folgenden Zeiten:
Mo 11-16 Uhr, Di-Do 9-14 Uhr 

MEGmbH Teltow, Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung Küstergasse 4

Ramona Folgner 03328 3547-300 / 01522 254 3284
e-mail: ramona.folgner@diakonissenhaus.de

Koordinatorin f. Freiwilligenarbeit & Bürgerengagement in 
Potsdam-Mittelmark (AAfV PM e.V.) Beratungszentrum im 
Fläming-Bahnhof 
Am Bahnhof 11, 14806 Belzig 

Steffi Wiesner, Tel. 033841/4495-17, FAX: 033841/4495-18,
e-mail: freiwillig-pm@aafv.de, 
Internet: www.freiwilligenarbeit-pm.de
Termine in Beelitz nach Vereinbarung 
Sprechzeiten: Di. 09:00 -12:00 Uhr oder n.V

Seniorenbeirat Frau Ranneberg, Tel. 033204/33627, täglich 

Friedhofsverwaltung der Ev. Kirchengemeinde 
St. Marien - St. Nikolai 
Friedhof: Trebbiner Straße, Beelitz 

Friedhofs- und Gemeindebüro, Kirchplatz 1, Tel. 033204-42352
Bürozeiten: Dienstag 14.00 -18.00 Uhr, Donnerstag 10.00 -17.00 Uhr, 
gemeinde@kirche-beelitz.de

Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs - Gruppe Beelitz 
Offene Gruppe auch für Männer 

Treffen jeden 1. Montag im Monat um 16.00 Uhr, 
Deutsches Haus, Berliner Straße  
Info unter der Rufnummer 033204 - 60065/61111

Selbsthilfegruppe Parkinson Beelitz-Heilstätten Jeden 4. Montag, 15:30 Uhr in Unterrichtsräumen der Akademie
f. Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH im Fachkrankenhaus 
für Bewegungsstörungen/Parkinson, Beelitz-Heilstätten,
Str. nach Fichtenwalde 16

Selbsthilfegruppe Schlaganfall Beelitz-Heilstätten Jeden 4. Dienstag, 17:00 Uhr im Schulungsraum (Raum348) der
Neurologischen Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten,
Paracelsusring 6a

Selbsthilfegruppen zum erfragen bei AWO KIS Reha-Klinik 
Beelitz-Heilstätten Paracelsusweg 6a 

Frau Schenk 03328-3539154,
Beratung jeden 4. Dienstag 17:00 -18.30 Uhr 
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Sitzungstermine
Stadtverordnetenversammlung
              08.11.2022

Ausschuss für Finanzen, Wirt-
schaft und Entwicklungsfragen
              07.09.2022

Ausschuss für Bau- und Ord-
nung, Sicherheit und Verkehr
              27.10.2022

29. Juni 2022, Seite 12 Nr. 7 / 21. JahrgaNg  AmtSblAtt für die StAdt beelitz

Ausschuss für Soziales, Bildung 
und Kultur
              18.10.2022

Ausschuss für Umwelt, Energie 
und Nachhaltigkeit
               25.08.2022

Ortsbeirat Beelitz
               02.11.2022

Ortsbeirat Buchholz 
                08.07.2022 / 16.09.2022 / 

04.11.2022 / 20.01.2023

Ortsbeirat Schlunkendorf
                01.11.2022  

Ortsbeirat Zauchwitz
                 30.06.2022 / 13.10.2022 / 

25.01.2023
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Herausgeber ist die Stadt Beelitz,  
vertreten durch den Bürgermeister;
14547 Beelitz, Berliner Str. 202
Tel. 033204-391-0, Fax: 033204-39135, 
e-mail: stadtverwaltung@beelitz.de. 
Internet: www.beelitz.de  
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Bernhard Knuth, Bürgermeister. 
Das Amtsblatt (Auflage: 6.500 Expl.) er-
scheint in der Regel monatlich kostenlos 
für die Haushalte der Stadt Beelitz, die 
über einen von außen erreichbaren Brief-
kasten verfügen.  
Kostenlose Exemplare für die Haushalte 
der Stadt, Einsicht in alte Ausgaben, Ko-
pien, Kaufexemplare (1,00 Euro/Stück) 

und Abonnements in der Stadtverwaltung, 
Hauptamt. Für nicht gelieferte Zeitungen 
kann nur Ersatz eines Einzelexemplares 
im Rahmen der Auflagenhöhe gefordert 
werden. Weitergehende Ansprüche, ins-
besondere auf Schadensersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen. 
Druckfehler und Irrtümer sind nicht aus-
geschlossen.  
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